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einen zentralen Kabelkern, der aus einem nicht-leitenden 
Kern (10) besteht, um Lichtwellenleiter (16) zu schützen, 
die darin angeordnet sind;  
wobei der Kern (10) eine oder mehrere Nuten (12) aufweist, 
die in einem vorgegebenen Abstand angeordnet sind, um 
Rohre (14) aufzunehmen, welche die Lichtwellenleiter (16) 
umschließen und  
die Nuten mit einem Drehsinn vorgesehen sind, und meh-
rere nicht-leitende Zugfestigkeitsverstärkungsteile (24), die 
um die Außenseite des nicht-leitenden Kerns (10) herum 
angeordnet sind  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die Räume um die in den Nuten (12) aufgenommenen Roh-
re (14) herum mit einem Füllmaterial (20) gefüllt sind, um 
die Rohre (14) in den Nuten (12) zu befestigen, und  
die Verstärkungsteile (24) um den Kern (10) in entgegenge-
setztem Drehsinn zu jenem der Nuten (12) herumgewickelt 
sind.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Licht-
wellenleiterkabel gemäß dem Oberbegriff des An-
spruchs 1.

Stand der Technik

[0002] Ein solches Kabel ist aus DE 3 637 603 C2
bekannt.

[0003] DE 30 23 398 C2 beschreibt ein Seekabel 
mit optischen Fasern, bei dem die Rillen 3 eines 
Kerns 1 mit einer gut fließfähigen Flüssigkeit oder ei-
nem Fett gefüllt werden, um Wassereintritt zu verhin-
dern, und gleichzeitig die von außen übertragenen 
Drücke auszugleichen.

[0004] DE 31 45 845 beschreibt ein Verfahren zur 
Herstellung eines Glasfaserkabels bei dem Glasfa-
sern in spiralförmigen winkelsegmentartigen Rillen 
gehalten werden.

[0005] GB 21 99 961 beschreibt den Einsatz von 
Drähten in optischen Glasfaserkabeln die einen 
nicht-zirkularen Querschnitt haben.

[0006] EP 02 48 221 beschreibt ein optisches Glas-
faserkabel mit einem nicht metallischen Kabelmantel.

[0007] GB 20 27 084 beschreibt eine Zugentlastung 
für optische Kabel sowie Ausführungsformen der 
Verwendung einer solchen Zugentlastung in opti-
schen Kabeln.

[0008] US 5 517 591 beschreibt ein optisches Ka-
bel, bei dem die Lichtwellenleiterbändchen in schrau-
benförmig verdrehten Kammern angeordnet sind. 
Weiter ist ein zentrales metallisches verseiltes oder 
nichtmetallisches stabförmiges Verstärkungselement 
in dem optischen Kabel vorgesehen.

[0009] Im allgemeinen werden Freileitungs-Licht-
wellenleiterkabel dadurch ausgelegt, daß sie zwi-
schen Stahltürmen und/oder Masten des Versor-
gungsunternehmens ausgelegt werden, und derarti-
ge Kabel müssen hervorragende mechanische Ei-
genschaften sowie Eigenschaften bezüglich Umwelt-
einflüssen aufweisen, um den negativen Einflüssen 
der Elemente zu widerstehen (etwa Wind, Regen, 
Schnee, Blitze und extreme Temperaturen).

[0010] Fig. 3 erläutert den Aufbau eines konventio-
nellen Freileitungs-Lichtwellenleiterkabels, welches 
ein Verstärkungsteil 40 im Zentrum aufweist, das als 
zentraler Kern und als zentrales Halterungsteil dient, 
sowie mehrere lose Rohre 44 außerhalb des zentra-
len Verstärkungsteils 40 und um dieses herum. Jedes 
lose Rohr 44 umschließt einen oder mehrere Licht-
wellenleiter 42, und der Leerraum außerhalb des 

zentralen Verstärkungsteils 40 ist mit einem Füllmittel 
46 gefüllt.

[0011] Weiterhin ist der gesamte Außenumfang, der 
sämtliche losen Rohre 44 umschließt, mit äußeren 
Hüllenbändern 48 umschlungen, um das Eindringen 
von Feuchtigkeit zu verhindern, und ist die Außensei-
te des äußeren Hüllenbandes 48 mit einer ersten Po-
lyethylenmantelschicht 50 ummantelt, um das Kabel 
gegen negative Umwelteinflüsse zu schützen.

[0012] Die erste Polyethylenhüllenschicht 50 ist mit 
Verstärkungsteilen 52 bedeckt, um die Lichtwellenlei-
terkabel gegen Beschädigungen zu schützen, die 
durch negative Umwelteinflüsse und externe Kräfte 
hervorgerufen werden. Der Außenumfang der Ver-
stärkungsteile 52 ist mit einer zweiten Polyethylen-
hüllenschicht 54 ummantelt, um die Bauteile des Ka-
bels gegen Umgebungseinflüsse zu schützen.

[0013] Wenn daher das Kabel extremen äußeren 
Kräften und schädlichen Umwelteinflüssen ausge-
setzt ist, können die Verstärkungsteile 52 und die ers-
te und zweite Hüllenschicht 50, 54 aufeinander glei-
ten, infolge des niedrigen Reibungskoeffizienten zwi-
schen ihnen, wodurch das Lichtwellenleiterkabel be-
schädigt wird. Da die Verstärkungsteilschicht 52 mit 
Polyethylenmaterial ummantelt ist, kann dann, wenn 
das Kabel hohen Temperaturen ausgesetzt ist, die 
mechanische Festigkeit der Verstärkungsteile 52 be-
einträchtigt werden, und daher nimmt die Haltekraft 
einer Klemme ab, welche das Lichtwellenleiterkabel 
auf den Leistungsübertragungstürmen (Masten) des 
Versorgungsunternehmens befestigt, was zu einer 
Abtrennung des Lichtwellenleiterkabels von den En-
ergieübertragungstürmen (Masten) des Versor-
gungsunternehmens führt.

Aufgabenstellung

[0014] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung 
besteht in der Bereitstellung eines verbesserten 
Lichtwellenleiterkabels.

[0015] Diese Aufgabe wird durch das Lichtwellenlei-
terkabel nach Anspruch 1 gelöst. Bevorzugte Ausfüh-
rungsformen sind Gegenstand von Unteransprü-
chen.

[0016] Die Verstärkungsteile können einen kreisför-
migen, dreieckigen, quadratischen oder rautenförmi-
gen (diamantförmigen) Querschnitt aufweisen, und 
können um die Außenseite des Schlitzes oder der 
Nut herum in einem vorgegebenen Abstand angeord-
net sein. Vorzugsweise sind die Verstärkungsteile um 
den Kern in entgegengesetztem Sinn in Bezug auf 
die Nuten herum gewickelt.

[0017] Der Kern kann aus Glasfasern oder Aramid-
fasern bestehen.
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[0018] Eine äußere Kunststoffhüllenschicht kann 
über die Verstärkungsteile aufgebracht werden, um 
die Bauteile des Kabels zu schützen.

[0019] Die Erfindung wird nachstehend anhand 
zeichnerisch dargestellter Ausführungsbeispiele nä-
her erläutert, aus welchen weitere Vorteile und Merk-
male hervorgehen. Es zeigt:

[0020] Fig. 3 den Aufbau eines konventionellen 
Freileitungs-Lichtwellenleiterkabels;

[0021] Fig. 2 den Aufbau eines Freileitungs-Licht-
wellenleiterkabels gemäß der vorliegenden Erfin-
dung; und

[0022] Fig. 1 eine Schnittansicht zur Verdeutlichung 
der Form des nicht-leitenden Kerns.

Ausführungsbeispiel

[0023] Wie in Fig. 2 gezeigt weist das voranstehend 
geschilderte Freileitungs-Lichtwellenleiterkabel ei-
nen nicht-leitenden Kern 10 auf, um ein oder mehrere 
Rohre 14 zu schützen, welche einen oder mehrere 
Lichtwellenleiter 16 umschließen, die jeweils mit 
Acrylharz im Zentrum des Kabels beschichtet sind. 
Die Leerräume innerhalb jedes der Rohre 14 sind mit 
einer wasserabsperrenden Gallerte 18 gefüllt. Der 
nichtleitende Kern 10 ist aus Glasfasern oder Aramid-
fasern hergestellt, die eine so hohe mechanische 
Festigkeit aufweisen, daß sie Stößen von außen 
standhalten können.

[0024] Der Außenumfang des nicht-leitenden Kerns 
10 ist mit einer oder mehreren nicht-leitenden Nuten 
12 versehen, die einen festgelegten Abstand aufwei-
sen, der zur Aufnahme der Rohre 14 erforderlich ist. 
Der Abstand der nicht-leitenden Nuten 12 stellt die 
Grenze dar, bei welcher keine Zugbeanspruchungen 
auftreten, wenn das Kabel durch externe Zugkräfte 
beansprucht wird, so daß der Abstand so eingestellt 
ist, daß ein Freiraum von 0,3 % bis 1 % der Lichtwel-
lenleiter 16 zugelassen wird. Die Leerräume inner-
halb jeder der Nuten 12 nach Aufnahme der Rohre 14
werden mit einem Füllmittel 20 gefüllt, um ein Spiel 
der Rohre 14 zu verhindern.

[0025] Die Außenseite des nicht-leitenden Kerns 10
kann mit einem die Feuchtigkeit absperrenden Band 
22 umwickelt sein, um das Eindringen von Feuchtig-
keit von außerhalb des Kabels zu verhindern, und es 
sind mehrere nicht-leitende, stangenförmige Verstär-
kungsteile 24 regelmäßig um das Band 22 herum und 
über diesem angeordnet, um das Kabel gegen Be-
schädigungen durch externe Kräfte zu schützen. Die 
stangenförmigen Verstärkungsteile 24 bestehen aus 
Glasfaser oder Aramidfaser, die eine ausreichend 
hohe Festigkeit aufweist, um Stößen von außen 
standzuhalten.

[0026] Die Verstärkungsteile 24 können kreisförmi-
ge, dreieckige, quadratische oder rautenförmige (dia-
mantförmige) Querschnitte aufweisen, und sind um 
die Außenseite des nicht-leitenden Kerns 10 herum 
in vorbestimmtem Abstand angeordnet. Der Dreh-
sinn, in welchem die Nuten 12 und die Verstärkungs-
teile 24 verlaufen, ist einander entgegengesetzt, um 
ein Verdrillen des Kabels zu verhindern. Die äußere 
Hüllenschicht 26 wird über der Außenseite der Ver-
stärkungsteile 24 aufgebracht, um die Kabelbauteile 
gegen Umgebungseinflüsse zu schützen. Die äußere 
Hüllenschicht 26 besteht aus einem Kunststoffmate-
rial wie beispielsweise Polyethylen oder Nylon.

[0027] Wie voranstehend geschildert weist das Frei-
leitungs-Lichtwellenleiterkabel gemäß der vorliegen-
den Erfindung den Vorteil einer verbesserten Festig-
keit auf, so daß das Kabel gegen Beschädigungen 
und/oder Bruch infolge äußerer Kräfte und vor nega-
tiven Einflüssen (beispielsweise Wind, Regen, 
Schnee und extreme Temperaturen) geschützt ist. 
Weiterhin werden die Rohre in den Nuten verlegt, die 
in dem Kern vorgesehen sind, wodurch die Kompres-
sionsfestigkeit des Kabels verbessert wird, und eine 
Beschädigung der Lichtwellenleiter verhindert wird. 
Weiterhin bestehen der Kern und die Verstärkungs-
teile aus Glasfasern oder Aramidfasern, wodurch 
eine Verformung infolge von Wärmeeinflüssen des 
Kabels minimalisiert wird, und daher eine Beschädi-
gung des Freileitungs-Lichtwellenleiterkabels infolge 
von Temperaturänderungen verhindert wird.

Patentansprüche

1.  Lichtwellenleiterkabel, welches aufweist:  
einen zentralen Kabelkern, der aus einem nicht-lei-
tenden Kern (10) besteht, um Lichtwellenleiter (16) 
zu schützen, die darin angeordnet sind;  
wobei der Kern (10) eine oder mehrere Nuten (12) 
aufweist, die in einem vorgegebenen Abstand ange-
ordnet sind, um Rohre (14) aufzunehmen, welche die 
Lichtwellenleiter (16) umschließen und  
die Nuten mit einem Drehsinn vorgesehen sind, und 
mehrere nicht-leitende Zugfestigkeitsverstärkungs-
teile (24), die um die Außenseite des nicht-leitenden 
Kerns (10) herum angeordnet sind  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die Räume um die in den Nuten (12) aufgenomme-
nen Rohre (14) herum mit einem Füllmaterial (20) ge-
füllt sind, um die Rohre (14) in den Nuten (12) zu be-
festigen, und  
die Verstärkungsteile (24) um den Kern (10) in entge-
gengesetztem Drehsinn zu jenem der Nuten (12) he-
rumgewickelt sind.

2.  Lichtwellenleiterkabel nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Verstärkungsteile 
(24) einen kreisförmigen, dreieckigen oder quadrati-
schen Querschnitt aufweisen, und um die Außensei-
te des Kerns (10) herum in einem vorgegebenen Un-
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terteilungsabstand angeordnet sind.

3.  Lichtwellenleiterkabel nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Kern (10) aus Glasfasern oder Aramidfa-
sern besteht.

4.  Lichtwellenleiterkabel nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass weiterhin eine äußere Kunststoffhüllenschicht 
(26) vorgesehen ist, die über den Verstärkungsteilen 
(24) angebracht ist, um die Bauteile des Kabels zu 
schützen.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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